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Nachdem herr Dr. Bakan die Beschlussvorlage als Vorsitzender des Haupt- und Fi-
nanzausschusses vorgetragen hat, beschließt der Rat einstimmig: 
 
Beschluss 
 
Der Rat der Stadt Wedel beschließt, den Bürgermeister zu beauftragen, als Gesell-
schaftervertreter folgende Änderung des Gesellschaftervertrages zu beschließen: 

 
Nach § 15 Abs. 5 wird folgender neuer Absatz 6 eingefügt: 

 
„(6) Die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge der Gesellschaft im 

Sinne des § 285 Nr. 9 des Handelsgesetzbuches der Mitglieder der  Geschäftsführung, 
des Aufsichtsrates oder anderer Organe der Gesellschaft mit Ausnahme der Gesell-
schafterversammlung sind nach Maßgabe des § 102 der Gemeindeordnung zu veröf-
fentlichen, ferner unter Namensnennung die Bezüge jedes einzelnen Mitglieds dieser 
Personengruppen unter Aufgliederung nach den Komponenten im Sinne des § 285 Nr.9 
Buchstabe a des Handelsgesetzbuches; die individualisierte Ausweispflicht gilt auch 
für: 

 
a. Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall einer vorzeitigen Beendi-

gung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind und deren Voraussetzung, 
 

b. Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall der regulären Beendigung 
ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert sowie den von der Gesell-
schaft während 
 



des Geschäftsjahres hierfür aufgewandten oder zurückgestellten Betrag unter An-
gabe der vertraglich festgelegten Altersgrenze, 

 
c. während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderungen dieser Zusagen und 
 
d. Leistungen, die einem früheren Mitglied, das seine Tätigkeit im Laufe des Ge-

schäftsjahres beendet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und im Laufe des 
Geschäftsjahres gewährt worden sind.“ 

 
 
 
 

 
 

 


